
 
Es wird beschlossen, die bisherige Darstellung des Flächennutzungsplanes  und die 
Ausweisungen  des Bebauungsplanes Nr. 58 „Standortsicherung der Firma Kind in 
Kotthausen“ im Bereich des ehemaligen Bahnhofes Kotthausen bis auf weiteres  beizu-
behalten. 
 


